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Satzung der Stadt Wuppertal über eine Veränderungssperre für den gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1163 – Berliner Straße - in Wuppertal-
Oberbarmen 
vom: 03.02.2012 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.10.2011 (GV. NRW. S. 535) in Verbindung 
mit den §§ 14 Abs. 1, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom  vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), hat der Rat der Stadt 
Wuppertal am 19.12.2011 folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Die in § 2 genannten Grundstücke liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
1163 – Berliner Straße -, für den die Stadt Wuppertal am 16.02.2011 die Aufstellung 
beschlossen hat. Zur Sicherung der Planung in dem künftigen Planbereich wird eine 
Veränderungssperre erlassen. 
 

§ 2 
 
(1) Von der Veränderungssperre werden folgende Grundstücke im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 1163 – Berliner Straße - in Wuppertal-Oberbarmen betroffen: 
 
 Gemarkung: Barmen 
 
 Flur:  74 
 Flurstücke: 233, 261 und 263 
 
 Flur:  80 
 Flurstücke: 1/5 (tlw.), 2/1, 3, 4/2, 20, 71, 73, 76, 79 (tlw.), 93, 96 (tlw.), 99, 100, 103 

(tlw.), 104 (tlw.), 107 (tlw.), 108, 109 und 112 
 
 Flur:  81 
 Flurstücke: 26 (tlw.), 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51 (tlw.), 52 und 53 
 
 Flur:  83 
 Flurstücke: 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

48 (tlw.), 49 (tlw.), 51, 55 (tlw.), 56, 67 (tlw.), 68, 70, 71 (tlw.), 72 und73 
 
 Flur:  84 
 Flurstücke: 16 (tlw.), 17, 18, 19, 20, 21, 32, 48/23, 50/24, 52/22, 53/22 (tlw.), 61 

(tlw.), 62, 67, 69, 70, 71, 72 (tlw.), 73 und 75 (tlw.) 
 
 Flur:  87 
 Flurstücke: 20, 27/1, 28, 33, 34, 35, 36, 39, 55/30, 56/32, 60, 61, 71 (tlw.), 72 (tlw.), 

74, 75, 76, 77, 81, 84, 90, 91 (tlw.) und 94 
 
 Flur:  88 
 Flurstück: 120 
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 Flur:  139 
 Flurstück: 71 
 
 Flur:  147 
 Flurstücke: 26, 39, 65, 76, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 94, 97, 98, 99, 102, 103 und 
   104 
 
 Flur:  148 
 Flurstücke: 35, 51, 54, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71 (tlw.), 75 (tlw.), 76, 77 und 85 
 
 Flur:  149 
 Flurstücke: 85, 86, 92 (tlw.) und 119 (tlw.) 
 
 Flur:  150 
 Flurstück: 82 
 
(2) Ein Lageplan, in dem die von der Veränderungssperre betroffenen Grundstücke gekenn-

zeichnet sind, ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 3 
 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen künftigen Planbereich dürfen 
 
 a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche 
  Anlagen nicht beseitigt werden 

 
 b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grund- 
  stücken oder baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, 
  zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit  der Gemeinde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
 entgegenstehen. 
 
(3) Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 
 
 a) Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden sind 

 b) Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen 

 c) Unterhaltungsarbeiten und 

 d) die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 

 
§ 4 

 
Die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt mit der 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes, spätestens jedoch nach 2 Jahren außer Kraft, 
wobei die 1-jährige Zurückstellung auf die Frist angerechnet wird. 
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_________________________ 

 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten wor-

den sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss überein-

stimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19.12.2011 beschlos-
sen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Lageplan liegt montags - freitags von 8 - 12 Uhr und donnerstags von 14 – 16 Uhr zur 
Einsichtnahme im Ressort 102 - Vermessung, Katasteramt und Geodaten -, Rathaus Wup-
pertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 
0, Zimmer C 055 aus. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Wuppertal, den 03.02.2012 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 
der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2012/2013 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2012/2013 liegt samt Anlagen in der 
Zeit vom  16. Februar 2012 bis einschließlich 04. Mai 2012 während der Dienststunden  
 
  im Rathaus Wuppertal, Wegnerstraße, II. Stock, 
  Zimmer 290, beim Ressort 403.1 (Stadtkämmerei), 
 

und 
 
  im Informationszentrum, Wuppertal-Elberfeld, Döppersberg, 

   
öffentlich aus. 
 
Gleichzeitig ist der Haushaltsplan-Entwurf im Internet einsehbar (www.wuppertal.de, Rathaus & 
Bürgerservice, Finanzen). 
 
Gegen den Haushaltsplanentwurf können Einwohner und Abgabepflichtige bis zum 14. April 
2012 Einwendungen erheben, die schriftlich an den Oberbürgermeister (Stadtkämmerei) zu 
richten sind. Über diese beschließt der Rat der Stadt in öffentlicher Sitzung. 
 
Wuppertal,     30. Januar 2012 
 
Der Oberbürgermeister 
 
gez. 
 
 
Jung 
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Bekanntmachung der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG: 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 
 
 
 
 
Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 der Delphin Vermögens-
verwaltung GmbH & Co. KG erfolgte am 15.12.2011 durch nachfolgenden 
Gesellschafterbeschluss, der auch die Verwendung des Bilanzergebnisses umfasst: 
 
 
 Gesellschafterbeschluss 
 
der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG mit Sitz in Wuppertal, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal unter HRA 20613 
 
Die Stadt Wuppertal, die 100 % des stimmberechtigten Kapitals der Delphin 
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG vertritt. 
 

- vertreten durch die Stadtrechtsdirektorin Anni Wilken,    
geschäftsansässig Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

 
fasst hiermit unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftervertrag 
vorgeschriebenen Formen und Fristen für die Einberufung einer 
Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss. 
 
1. Der vorgelegte Jahresabschluss der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. 
KG für das Jahr 2010 wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 25.353,00 € wird auf neue Rechnung 
vorgetragen. 
 
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt. 
 
4. Zum Abschlussprüfer für das Jahr 2011 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dr. Breidenbach und Partner GmbH & Co. KG, Wuppertal beauftragt. 
 
Wuppertal, den 15.12.2011 
 
 
Anni Wilken 
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Delphin Vermögensverwaltung 
GmbH & Co. KG  
 zum 31.12.2010 beauftragte 
 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Breidenbach und Partner GmbH & Co. KG, 
Wuppertal 

 
hat am 17.11.2011 folgenden eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Delphin 

Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, Wuppertal, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 

Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 

Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 

unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

 

Wir haben unsere Prüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 

den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 

Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 

wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartung über mögliche 

Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 

Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 

und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 

dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkung zu keinen Einwendungen 

geführt: 

 

Aus den Betriebsprüfungen durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 

Bergisches Land ergaben sich für die Prüfungszeiträume 1996 bis 1998 und 1999 bis 2002 

Steuernachzahlungen in Höhe von insgesamt 945 T€. Die Steuernachzahlungen aus den 
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entsprechenden Bescheiden wurden von der Gesellschaft zur Vermeidung von 

anschließenden Zinsbelastungen an die Finanzbehörde geleistet, ohne damit die 

Forderungen durch die Betriebsprüfung anzuerkennen. In gleicher Höhe hat die Gesellschaft 

eine sonstige Forderung aus dem Rückforderungsanspruch gegen das Finanzamt 

eingebucht. Auf diese Forderung wurde in 2007 eine Wertberichtigung von 249 T€ 

vorgenommen, da die Gesellschaft ansonsten mit einem für sie günstigen Ausgang des 

Verfahrens rechnet. Die Entscheidung des Finanzamtes im Rechtsbehelfsverfahren steht 

noch aus. Wir können die Werthaltigkeit der eingebuchten Forderung bzw. den Ausgang 

eines etwaigen finanzgerichtlichen Verfahrens nicht abschließend beurteilen. 

 

Mit dieser Einschränkung entspricht der Jahresabschluss nach unserer Beurteilung aufgrund 

der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 

 

Wuppertal, den 17. November 2011 

 
                        Dr. Breidenbach und Partner  

                       GmbH & Co. KG 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 

 
 (Börner) (Kroniger) 
  Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 
 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010 der Delphin 
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG sowie der Jahresabschluss 2010 der 
Verwaltungs GmbH liegen ab dem Tag der Veröffentlichung an 14 Tagen beim 
Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal, Müngstener Straße 10, an den 
Werktagen von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr zur Einsichtnahme aus. 
 

Wuppertal, den 06. Februar 2012 
 
Delphin Vermögensverwaltung GmbH 
 
 
 
gez. Norbert Dölle 
(Geschäftsführer) 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 

Sparkassenbücher

1. Aufgebote

Aufgebot vom Sparkassenbuch

Nr. 3010285330

Nr. 3423807746

Nr. 4010050369

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 

Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch für 

kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag 

der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 10.02.2012     STADTSPARKASSE WUPPERTAL

            Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

Nr. 3414425243

Nr. 3427861608

Nr. 3415837289

Nr. 4213971403

Nr. 3010627549 

Wuppertal, den 10.02.2012        STADTSPARKASSE WUPPERTAL

            Der Vorstand
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Imad  Goyahn) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Fachbereich Recht und Refinanzierung, Rückforderung, Zimmer: 544 
 Bachstraße 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Imad Goyahn 
 Pfeilstr. 11 c/o Heder Jassim Mohammad, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 39102BG0021913 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Hönmann 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Abdeslam JABAR) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, Zimmer: D-237 
 Johannes-Rau-Platz 1 (Eingang: Wegnerstr. 15), 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Abdeslam JABAR 
 Buchenstr. 8, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.01.2012, 8002 2320 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Wenz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Hüseyin Onur) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-323 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Hüseyin Onur 
 Von-Eynern-Str 7,42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 19.01.2012, 001280429 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Georgia Tsatsi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Kinder, Jugend und Familie, 208.4408, Zimmer: 439 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Georgia Tsatsi 
 Friedrich-Engels-Allee 189, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.01.2012, 208.4408-810249/810252 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Großenbach 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Viorel-Aurica Ciocea) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Viorel-Aurica Ciocea 
 Tiergartenstr. 264, 42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 24.01.2012, 302.33-GB/W-QU889 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Irle 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Viorel-Aurica Ciocea) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Viorel-Aurica Ciocea 
 Tiergartenstr. 264, 42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 23.01.2012, 302.33-GB/W-QV192 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Irle 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Daniel-Dorin Constantin) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt, Stilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Daniel-Dorin Constantin 
 Vogelsaue 62, 42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 23.01.2012, 302.33-GB/W-QU123 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Siemens 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Sven Pieck) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-318 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Sven Pieck 
 Schillerstr. 62 a,46535 Dinslaken 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 11.01.2012, 370005968 SB 7 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Ball 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau  Eugenia Morutan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Sraßenverkehrsamt, Silllegugsmaßnahme, Zimmer: 110 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau  Eugenia Morutan 
 Klingelholl 86, 42281 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 24.01.2012 302.3 W - IP 444 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Schmitz 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr  Florin Stancu) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Sraßenverkehrsamt, Silllegugsmaßnahme, Zimmer: 110 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr  Florin Stancu 
 Gutenberg Str 47, 42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 23.01.2012 302.3 / W - F1967 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Schmitz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr  Andreas Köster) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Sraßenverkehrsamt, Silllegugsmaßnahme, Zimmer: 110 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr  Andreas Köster 
 Bromberger Str. 22, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 18.01.2012 W - CA 712 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Schmitz 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Eleonora Marchese Ragona) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Eleonora Marchese Ragona 
 Hünefeldstr 63a, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 16.01.12, 304.52 - 27334226 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Jacek Jaroslaw Wilczynski 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Jacek Jaroslaw Wilczynski 
 Viktorstr 26, 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 31.01.12, 304.52 - 12140102661 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Arkadius Filipiak 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Arkadius Filipiak 
 nicht bekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 16.01.12, 304.52 - 12140100889 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Meike Pilsl) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-318 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Meike Pilsl 
 Klingelholl 93,42281 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 25.11.2011, 430000790 SB 7 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Jung 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Abdelhak Ibno-Salah) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-325 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Abdelhak Ibno-Salah 
 Wichlinghauser Schulstr.4,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 15.12.2011, 010637897 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Octavian Alin Stoica) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-326 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Octavian Alin Stoica 
 Stahlenstr. 32,53859 Niederkassel 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 10.11.2011, 060116009 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Thiesler 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Florin Aprotosoaei) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-318 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Florin Aprotosoaei 
 Klingelholl 30,42281 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 09.12.2011, 360015038 SB 6 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Ball 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Abdelhak Ibno Salah) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-324 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Abdelhak Ibno Salah 
 Wichlinghauser Schulstr. 4,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 20.10.2011, 001223075 SB 89 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Halilovic 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn  Asenov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-325 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn  Asenov 
 Behringstr. 5,58097 Hagen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 27.12.2011, 060123765 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Daniel Bruder) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal (vormals ARGE Wuppertal), Rückforderung, Zimmer: 525 
 Bachstraße 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Daniel Bruder 
 Nevigeser Str. 56, 42113 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 1. Februar 2012, 39102BG0070097 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Ksiezyk 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Gerhard Axel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Gerhard Axel 
 Wiesenstr 79, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 15.11.11, 304.52 - 27333160 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Petru-George Ciocea) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Petru-George Ciocea 
 Tiergartenstr. 246, 42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 25.01.2012, 302.33-VA/W-QP1066 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Irle 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Horst Dieter Decker) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-323 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Horst Dieter Decker 
 Bergerstrasse 45,42657 Solingen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 12.01.2012, 060124500 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Alexander Pfeiffenberger) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Jobcenter Wuppertal 
 Fachbereich Recht und Refinanzierung, Rückforderung, Zimmer: 545 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Alexander Pfeiffenberger 
 Gosenburg 8, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 02.02.2012, 39102BG0071043 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Käfer-Friedrichs 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Petru-George Ciocea) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-324 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Petru-George Ciocea 
 Tiergartenstr. 246,42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 10.01.2012, 060124297 SB 89 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Halilovic 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Martin Isringhaus) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal (vormals ARGE Wuppertal), Rückforderung, Zimmer: 527 
 Kleiner Werth 30, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Martin Isringhaus       
 Friedrich-Naumann-Str, 18, 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.01.2012, 39102BG0040761 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Bongardt 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Sabrina Duic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-326 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Sabrina Duic 
 Varresbecker Str 126,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 31.01.2012, 001258518 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Thiesler 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Veselin Popovic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ordnungsamt 302.12, Zimmer A-383 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Veselin Popovic 
 Höchsten 58,42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.01.2012, 220003873 SB 8 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Hag 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Taha Kharmouch) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Zuwanderung und Integration, Ausländerbehörde 204.42, Zimmer: 207 
 An der Bergbahn 33, 42289 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Taha Kharmouch 
 Hochstr. 14, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 06.02.2012, 204.4-202432 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Düssel 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Andreas Zabel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal (vormals ARGE Wuppertal), Rückforderung, Zimmer: 525 
 Bachstraße 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Andreas Zabel 
 Ravensberger Sstr. 77, 42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 6. Februar 2012, 39102BG0068137 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Ksiezyk 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Nadia Ayoub) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, Zimmer: D-237 
 Johannes-Rau-Platz 1 (Eingang: Wegnerstr. 15), 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Nadia Ayoub 
 Hofkamp 17, 42103 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.01.2012, 6124 0313 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Wenz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung für Herrn Henrik-Jörn Lüchtenborg) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Jobcenter Wuppertal 
 Fachbereich Recht und Refinanzierung, Team Rückforderung, Zimmer: 545 
 Bachstr. 2 (Eingang: Kleiner Werth 30), 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Henrik-Jörn Lüchtenborg 
 Ottenbrucherstr. 2, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 39102BG0043815 v. 07.02.12 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Dyker 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Maik Konzack) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt, Stilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstenerstr. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Maik Konzack 
 Dickenbruchstr. 8 A, 58135 Hagen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.01.2012, 302.33.GB/W-MK1979 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Siemens 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Roman Slavov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-325 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Roman Slavov 
 Behringstr. 5,58097 Hagen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 27.12.2011, 060123766 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Patrick Schuppan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-325 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Patrick Schuppan 
 Rommerscheider Str.23,51465 Bergisch Gladbach 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 05.01.2012, 001265767 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Patrick Schuppan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-326 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Patrick Schuppan 
 Rommerscheider Straße 23,51465 Bergisch Gladbach 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 19.01.2012, 060124631 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Thiesler 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Martin Petri) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen / Steueramt, 403.23, Zimmer: D-235 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Martin Petri 
 Lederstr. 4, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.01.2012, 403.23 Fi., 8037 4515 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Fischer 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Bernd Flasdieck) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen / Steueramt, 403.23, Zimmer: D-235 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Bernd Flasdieck 
 Teutonenstr. 3, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.01.2012, 403.23 Fi., 8074 0228 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Fischer 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Günter Reichenbach) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen / Steueramt, 403.23, Zimmer: D-235 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Günter Reichenbach 
 Friedrich-Ebert-Str. 117 A, 42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.01.2012, 403.23 Fi., 8224 2736 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Fischer 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Günter Reichenbach) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen / Steueramt, 403.23, Zimmer: D-235 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Günter Reichenbach 
 Friedrich-Ebert-Str. 117 A, 42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.01.2012, 403.23 Fi., 8224 2736 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Fischer 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Claudia Moreno Quijandria) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen / Steueramt, 403.23, Zimmer: D-235 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Claudia Moreno Quijandria 
 Funckstr. 111, 42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.01.2012, 403.23 Fi., 8303 9222 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Fischer 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Robert Rosinski) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt, 302.31, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Robert Rosinski 
 Industriestr. 31, 42327 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 25.01.2012, 302.31/0327417 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Klinkenberg 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Borivoje Stanimirovic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt, 302.33, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Borivoje Stanimirovic 
 Klingelholl 121, 42281 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.12.2011, 302.33/25706 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Klinkenberg 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Grzegorz Rokitnicki) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt, Stilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Grzegorz Rokitnicki 
 Westkotter Str. 132, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.01.2012, 302.33-GB/W-QJ835 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Siemens 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Petru-George Ciocea) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-326 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Petru-George Ciocea 
 Tiergartenstr 246,42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 31.01.2012, 060124729 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Thiesler 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Firma Evercase GmbH) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, Zimmer: D-207 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Firma Evercase GmbH 
 Itterstr. 42, 40589 Düsseldorf 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.02.12, Kassenzeichen: 0438 5290 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A. 
gez. 
Voß 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Petru-George Ciocea) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-325 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Petru-George Ciocea 
 Tiergartenstr 246,42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.02.2012, 001284189 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 15.02.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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